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160 Kantone Uri, Schwyz, Obwalden.

§ 35. Dieses Gesetz ist dem Regierungsrate zur
Bekanntmachung, sowie — vorbehaltlich einer allfälligen Volksabstimmung

— zum Vollzuge mitzuteilen und urschriftlich ins Staatsarchiv

niederzulegen.

IV. Kanton Uri.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1928.

V. Kanton Schwyz.
Keine sehulgesetzlichen Erlasse pro 1928.

VI. Kanton Obwalden.
Allgemeines.

Reglement betreffend den kantonalen Fonds für die Ausbildung von
Anormalen. (Vom 29. Februar 1928.)

Der Regierungsrat
des Kantons Unterwalden ob dem Wald.

auf Antrag des Erziehungsrates,
beschließt:

Art. 1. Der kantonale Fonds für die Ausbildung von
Anormalen wird angelegt aus dem Ergebnis der Kollekte, welche der
Regierungsrat auf Antrag des Erziehungsrates im Jahre 1927 zu
diesem Zwecke durchgeführt hat. Er wird weiter geäufnet durch
Beiträge aus der Staatskasse und durch allfällige mildtätige
Spenden und Legate.

Art. 2. Die Zinserträgnisse des Fonds sind zu Beiträgen an
solche berufliche Ausbildung von Anormalen zu verwenden, die
geeignet ist, sie zu möglichster Selbständigkeit im Erwerbsleben
zu befähigen.

Art. 3. Das Erträgnis des Fonds wird alljährlich vom
Regierungsrat, nach vorausgegangener Ausschreibung im Amtsblatt,

auf Begutachtung durch das Departement des Vormund-
schafts- und Armenwesens, unter die dürftigsten Bewerber
verteilt.

Art. 4. Die Unterstützungsberechtigung hängt von folgeuden
Voraussetzungen ab:

a) Als Anormale fallen in Betracht: Krüppelhafte, Schwachsinnige,

Schwererziehbare, Epileptische, Blinde.


	Kanton Uri

